
1. :Beiblatt 

366/J Anfrsß!t 

der Abg. H 0 r n, H 0 P f e r, Rom u.nd Genossen 

an den :Bundesminister für Inneres, 

e"September 1955 

betreffend Vortäuschung einer amtlichen Eigenschaft beim Vertrieb des "Janx,... 

buches der Exekutive ÖsterreichsN", 

Den unterzeichneten Abge'o~a.:neten ist, ZUIIl Teil aus eigenen Wahr-
, 

nehmungen, zur Kenntnis gela~t, daß mit Lichtbildausweisen versehenQ Werber 

bei öffentlichen Ämtern) Gemeinden und Firmen vorsprechen und Bestellungen für 

ein "Jahrbuch der Exekutive Österreiohs rt aufn~hmen"Das von den Werbern mitge- , 

führte Bucht enthält nur den Titel rtJahrbuoh der Exekutive Österreichs rt und 

gibt auch im Impressum den Herausgeber nicht näher an. J)e,r Lichtbildaus-

w,eis der Werber ist mit einem Stempel "Jahrbuch der Exekutive Östen-eichs fli 

versehen. Dazu führen die Werber ein Empfehlungsschreiben eines ~olizei

majors Leopold Hartl mit sich~ 

Diese Art der Werbung und die Art der Ausstattung des Buohes ist geeig

net, bei riiQht sehr genauer Prüfung den Eindruok einer offiziell von der 

österreichiachen Exekutive herausgegebenen Publikation zu erwecken. Dies 

ist vo~ den Herausgebern augenscheinlich auch besabsichtigto 

Tatsächlich wird das Buch ~om privaten V.erein "Kameradschaft der Exe

kutive 'Österreichs" herausgegeben. und vertrieben.. Die mangelnde Deklaration 

de~ Herausgeber soll anscheinend alle diejenigen zum A~auf eines Buches um 

120 S bewegen, die es einem sugenfälli~ privaten Verein nicht abnehmen w~den0 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes

minister für Inner~6 die nachstehende 

LB f r_8..ß eil> 

1. Ist der Rerr Bundesminister von dieser Art von Werbung für die 

Publikation einesp~aten Vereines unterrichtet? 

20 Was gedeIlkt der Herr Bund&sminister zu unternehmen, um eine weitere 

Vorspiegelung einer offiziellen Veröffentlichung der österreichischen 

Exekutive durch einen privaten Verein zu unterbinden? 

"r.t-.-.-.-41-
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